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Welche pädagogischen Leitlinien prägen 
die Arbeit an der Friedensschule?

Die Friedensschule ist ein Ort zum Lernen, an dem die Kinder in ihrer persön-
lichen und sozialen Entwicklung unterstützt werden. Ziel ist es, die Kinder zu 
verantwortungsbereiten und zuverlässigen Menschen mit sicherem Selbstver-
trauen zu erziehen. Grundlage der Arbeit an der Friedensschule ist die Päda-
gogik Maria Montessoris. Diese ist geprägt durch:

• eine ganzheitliche Sicht auf das Kind
• individuellen Unterricht
• fachübergreifendes und altersgemischtes Lernen
• Förderung von Selbstständigkeit und Eigeninitiative
• Erziehung zu Verantwortungsgefühl und gegenseitigem Respekt
• Berücksichtigung der individuellen Entwicklungsphasen der Kinder

Die OGS ist fester Bestandteil des Schulprogramms. Somit begreift sich die 
Friedensschule als „Lebensraum“ der Schülerinnen und Schüler mit einem 
verpflichtenden Unterrichtsbereich und einem freiwilligen – daher „offenen“ – 
Ganztagsbereich. Das pädagogische Personal beider Bereiche versteht sich 
als ein Team.
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Welche Angebote werden meinem Kind gemacht?

Freispiel  individuelle Beschäftigungsmöglichkeiten in den Räumen 
der OGS: z.B. Gesellschaftsspiele, Malen oder Basteln 
in den Gruppenräumen, Entspannen, Lesen oder Hören 
von Geschichten und Musik in den Ruheräumen, Bauen, 
Konstruieren und Spielen mit „Lego“, „Fischertechnik“, 
„Playmobil“, „Kapla“ in den Bauräumen

Kreativangebote  Basteln mit Naturmaterialien, Handarbeiten wie Flech-
ten, Weben, Stricken, Nähen oder Häkeln, Zeichnen und 
Malen, sowie Werken in der eigenen kleinen Werkstatt 
u.v.m 

Bewegungsspiele  täglich mehrere wechselnde Sport- und Bewegungsan-
gebote unter pädagogischer Anleitung auf dem Schulhof 
oder im großen Mehrzweckraum z.B. Hockey, Federball, 
Fußball, Geschicklichkeitsspiele, sowie freies Spiel im 
Außengelände

Spielgeräteverleih  Ausleihen von Spielgeräten wie Einrädern, Stelzen, Bäl-
len, Diabolos, Seilen, Pedalos, Sandspielzeug u.v.m. im 
Spielehaus „Friedolino“; weitgehend eigenverantwortli-
cher Verleih durch die Kinder

Gartenarbeit  Säen, Pflegen und Beobachten von Pflanzen im Schul-
garten

Schulaufgaben-  kooperativ durch Lehrkräfte und Personal der OGS
betreuung  1. und 2. Schuljahr max. 30 Minuten, 3. und 4. Schuljahr 

max. 60 Minuten täglich außer donnerstags (Abgabe der 
Hausaufgaben)

Kinderkonferenz  donnerstags als grundsätzlich verpflichtende Maßnahme

Bildungs- und  Übungen des „Täglichen Lebens“, Erlernen von Fertig- 
Förderangebote  keiten und neuen Techniken, Experimentieren in  

unserer „Forscherschule“, Erweiterung der Lese-
kompetenz z. B. in unserer Schul-Bücherei, Umgang 
mit Medien, Projektarbeit bspw. zu Natur und Um-
welt, Konfliktbewältigung, Ernährung, Kochen u.v.m.

Wie gestaltet sich der Tagesablauf in der OGS?

ZEIT AKTIVITÄT

07.15–07.45 Uhr bedarfsabhängige Betreuung in der OGS

07.45–7.55 Uhr gleitender Unterrichtsbeginn

10.40 Uhr  Beginn der Betreuung in der OGS (stundenplan-
abhängig); Frei- und Gruppenspielzeit (drinnen und 
draußen), Kreativangebote

12.00–12.45 Uhr  Mittagessen 1 
bzw. Frei- und Gruppenspielzeit (drinnen und  
draußen), Kreativangebote

12.45–13.15 Uhr  Mittagessen 2 
bzw. Frei- und Gruppenspielzeit (drinnen und  
draußen), Kreativangebote

13:15–14:00 Uhr Mittagesssen 3 
bzw. Frei- und Gruppenspielzeit (drinnen und  
draußen), Kreativangebote

14.00–14.30 Uhr Silentium (Hausaufgaben)1./2. Schuljahr

14.00–14.45 Uhr Silentium (Hausaufgaben) 3./4. Schuljahr

14.00–15.00 Uhr donnerstags Kinderkonferenz (KIKO)

15.30–16.30/ 
17.00 Uhr

 Arbeitsgemeinschaften (je nach Wahl des Kindes) 
bzw. Frei- und Gruppenspielzeit (drinnen und  
draußen), Kreativangebote

15.00 Uhr Abholzeit 1

15.30 Uhr Abholzeit 2

15.30–16.30 Uhr  bedarfsabhängige Betreuung in der OGS in zwei 
Gruppen (Haus DREIZEHN und FÜNFZEHN)
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schenmahlzeiten; es stehen in der Regel bereit: Wasser, Knäckebrot, Müsli, 
Obst, Rohkost.

In welcher Umgebung bewegt sich mein Kind?

Den Kindern stehen liebevoll eingerichtete Räume in drei Häusern offen.

Zum gemeinsamen Essen gehen sie in die Mensa im Untergeschoss der Frie-
densschule. 

Ihre Schulaufgaben erledigen die Kinder des 1. und 2. Schuljahres in den 
Gruppenräumen, die des 3. und 4. Schuljahres in den Klassenräumen.

Drei Kleingruppen für Schulaufgabenhilfe werden in Klassenräumen der Frie-
densschule betreut.

AGs finden sowohl in der OGS als auch in der Schule statt.

Der Außenbereich der OGS umfasst:
• Schulhof
• Schulgarten
• Sandkasten
• Terrassen und Grünflächen um Haus DREIZEHN
• Terrasse und Sandkasten bei Haus ELF
• Terasse vor Haus FÜNFZEHN

An unterrichtsfreien Tagen und in den Schulferien machen 
die Kinder auch Ausflüge in die nähere Umgebung.

Derzeit werden insgesamt fünf Gruppen betreut, davon drei in Haus DREI-
ZEHN und je eine in den Häusern ELF und FÜNFZEHN.

Alle Gruppen sind wie die Schulklassen altersgemischt.

Wer arbeitet mit meinem Kind?

Das Team der OGS besteht derzeit aus 16 Angestellten: ErzieherInnen, OGS 
Fachkräfte und MitarbeiterInnen mit langjähriger pädagogischer Erfahrung so-
wie drei Küchenkräften.

Die Betreuung der Schulaufgaben wird mit derzeit 12 Lehrerstunden unter-
stützt.

Arbeitsgemein-   bis zu zwei AGs wählbar aus einer Vielzahl von Berei-
schaften  chen wie Sport, Musik, Kunst, Natur, Technik u. a., wech-

selnd jeweils zu Beginn eines Schulhalbjahres

Ausflüge  an unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien, z. B. Be-
suche von Feuerwehr, Bio-Bauernhof, Museen, Natur-
schutzgebieten, Spielplätzen, anderen Stadtteilen usw.

Wie wird mein Kind verpflegt?

Das Mittagessen an unserer Schule wird seit 2012 von der Firma „Pro Gour-
met“ aus Düsseldorf geliefert.

„Pro Gourmet“ ist ein erfahrenes Unternehmen, ausgerichtet auf frische, ge-
sunde und abwechslungsreiche Kinderkost. d. h. saisonale und regionale Pro-
dukte werden bevorzugt, Konserven und Fertigprodukte finden zugunsten 
frischer und tiefgekühlter Ware kaum Verwendung; auf Lebensmittelzusatz-
stoffe wird so weit wie möglich verzichtet. Kinder mit Lebensmittelunverträg-
lichkeiten bzw. -allergien erhalten nach Absprache Diätkost.

Pro Tag stehen zwei Mahlzeiten, auf Wunsch auch eine vegetarische, zur Aus-
wahl. Alle Kinder wählen ihr Essen selbst aus.

Sie haben die Möglichkeit, Kritik und Wünsche hinsichtlich der Verpflegung zu 
äußern, welche wir zusammenfassen und an den Caterer weiterleiten.

In der Regel besteht ein Menü aus Fleisch, Fisch, Ei, Wurst oder Tofu + Gemü-
se, Salat oder Rohkost mit Dressing bzw. Dipp + Sättigungsbeilage (Kartoffeln, 
Nudeln, Reis, Bulgur oder Brot) + Nachtisch (Obst, Milchreis, Pudding, Quark- 
oder Joghurtspeisen).

Das Essen wird am Vormittag zubereitet, anschließend um ca. 10.00 Uhr an-
geliefert und vor Ort schonend im Konvektor regeneriert.

Die Speisen werden in Schüsseln auf den Tischen gereicht, so dass jedes 
Kind selbst portionieren kann.

An unterrichtsfreien Tagen sowie in den Ferien verzichten wir gelegentlich auf 
das Catering, um mit den Kindern gemeinsam einzukaufen und zu kochen. 
Bei Tagesausflügen gibt es statt des Mittagsessens ein gehaltvolles Lunchpa-
ket. Am Vor- und Nachmittag haben alle Kinder die Möglichkeit zu kleinen Zwi-
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Sind Ausnahmen von der Teilnahme an der OGS möglich?

Ja, Ausnahmen von der Teilnahme an der OGS sind in Absprache mit der 
Schulleitung möglich; sie dürfen jedoch in keinem Fall dauerhaft zur Regel 
werden.

Ist die OGS an unterrichtsfreien Tagen sowie 
festen und beweglichen Ferientagen geöffnet?

Ja, an allen festen und beweglichen Ferientagen sowie sonstigen schulfreien 
Tagen, mit Ausnahme des Rosenmontags, der Pfingstferien, der Weihnachts-
ferien und der Hälfte der Sommerferien ist die OGS in der Zeit von 08.00 bis 
16.00 Uhr geöffnet.

Eine Teilnahme an o.a. Tagen sowie den Ferienmaßnahmen setzt in der Re-
gel die Anwesenheit der Kinder in der Kernzeit von 09.00–15.00 Uhr voraus.

Pro Schuljahr finden zwei Pädagogische Tage statt, an denen die OGS ge-
schlossen bleibt; diese Termine werden frühzeitig bekannt gegeben.

Besteht für mein Kind eine Anwesenheitspflicht an 
unterrichtsfreien Tagen und beweglichen Ferientagen?

Nein, der Besuch ist an den unterrichtsfreien Tagen freiwillig. Die Teilnahme 
setzt aber wegen der Planung der Aktivitäten (Ausflüge etc.) eine rechtzeitige 
Anmeldung der Kinder für diese Tage – in der Regel bis zu vier Wochen vor-
her – voraus.

Muss ich mein Kind für die Schulferien extra anmelden?

Ja, die Anmeldung für eine jeweils wochenweise Ferienbetreuung erfolgt 
rechtzeitig vor Ferienbeginn über eine Abfrage der OGS.

Ist der OGS-Besuch auch für Schulabgänger noch möglich?

Schüler der Friedensschule, die auf eine weiterführende Schule wechseln, 
können bei Bedarf in den Sommerferien im Zeitraum zwischen Vertragsen-
de und dem Schulbeginn die OGS weiterhin besuchen. Voraussetzung ist die 
Zustimmung der Schulleitung und eine einzelvertragliche Regelung mit dem 
Träger.

Der OGS stehen je nach Bedarf zusätzlich ein bis zwei Praktikanten bzw. 
Praktikantinnen und/oder Jugendliche, die ein FSJ oder den Bundesfreiwilli-
gendienst leisten, zur Verfügung.

Die OGS wird koordiniert von Frau Birgit Mitulidis.

Weitere Angaben zum Personal befinden sich auf den Informationstafeln in der 
Schule und den OGS-Gebäuden.

Wie kann ich als Mutter/Vater mitwirken?

Ich kann
• mich in die Schulmitwirkungsgremien wählen lassen und dort die Erarbei-

tung wichtiger Grundlagen und Ziele unterstützen;
•  eigene Ideen und Impulse an das Team der OGS weitergeben; das Team ist 

offen für Vorschläge und Anregungen;
• aus meinen Fähigkeiten/Hobbys ein AG-Angebot machen;
• bei Festen, Projekten, Aktionen meine tatkräftige Hilfe einbringen;
• mich in den OGS-Elternrat wählen lassen.

Wie ist der Besuch der Offenen 
Ganztagsschule rechtlich geregelt?

Die Anmeldung eines Kindes zur Teilnahme an der OGS ist für die Dauer eines 
Schuljahres bindend. Sie verpflichtet in der Regel zur Teilnahme des Kindes 
an fünf Tagen pro Woche. Dies hat das Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung mit dem Runderlass „Offene Ganztagsschule im Primarbereich“ festge-
legt.

Welche Öffnungs- und Abholzeiten gelten für die OGS?

An allen Unterrichtstagen gelten die folgenden Öffnungs- und Abholzeiten:

• bei Bedarf der Erziehungsberechtigten von 07.15 bis 07.45 Uhr
• verpflichtend ab Unterrichtsschluss mindestens bis 15.00 Uhr (feste Abhol-

zeit)
• bei Bedarf ab Unterrichtsschluss bis 15.30 Uhr (feste Abholzeit)
• bei Bedarf ab Unterrichtsschluss bis 16.30 Uhr (fließende Abholzeit ab 

15.30 Uhr)
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gig vom tatsächlichen Betreuungsbeginn. Geschwisterkinder sind auf Antrag 
an die Stadt beitragsfrei. Der Betrag von 50 € / Monat für das Mittagessen wird 
vom Montessori-Kreis per Bankeinzug vom Konto der Erziehungsberechtigten 
abgebucht. In längeren Krankheitsfällen (ab einer Woche) kann das Essen ab-
bestellt werden. In diesem Fall erfolgt auf Antrag der Eltern am Ende des Bei-
tragsjahres eine Endabrechnung.

Beiträge für die Teilnahme an der Betreuung in den Ferien und an unterrichts-
freien Tagen für Ausflüge, Bastelmaterialien, Mittagessen, Fahrtkosten etc.; 
diese sind abhängig vom jeweiligen Programm und werden dementsprechend 
festgesetzt.

Ist eine Kostenbefreiung möglich?

Auskunft hierüber erhalten Sie über unsere Informationstafeln oder in Haus 
FÜNFZEHN bei Frau Mitulidis.

Bei der Beantragung von Fördermitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 
unterstützt Sie bei Bedarf Frau Günther von der Stadt Dormagen. Sie errei-
chen sie unter Tel. 01 72 / 8 20 70 24.

Noch Fragen?

Bitte wenden Sie sich an
• die OGS-Koordinatorin: Birgit Mitulidis, Tel. 0 21 33 / 53 13 14
•  die Schulleitung: Rotraud Leufgen, Tel. 0 21 33 / 9 32 45
• den Vereinsvorstand des Trägervereins: Montessori-Kreis Nievenheim e.V.
• den jeweiligen Elternvertreter

Mit wem schließe ich den Betreuungsvertrag 
für mein Kind ab?

Mit dem Montessori-Kreis Nievenheim e.V. als Träger der Offenen Ganztags-
schule.

Für welchen Zeitraum schließe ich einen OGS-Vertrag ab?

Der Vertrag zwischen dem Träger und den Erziehungsberechtigten ist verbind-
lich für ein ganzes Schuljahr. Das Schuljahr beginnt am 1. August und endet 
am 30. Juli des Folgejahres.

Gibt es Kündigungsfristen?

Ja, Kündigungen der Vertragsparteien sind bis zum Stichtag 31. Januar des 
laufenden Schuljahres mit Wirkung zum Ende des Schuljahres möglich. Wird 
der Vertrag von keiner Vertragspartei gekündigt, verlängert sich die Vertrags-
dauer automatisch um ein weiteres Jahr.

Gibt es ein Sonderkündigungsrecht?

Ein Sonderkündigungsrecht – sechs Wochen zum Ende eines Monats – wird 
den Erziehungsberechtigten eingeräumt, wenn eine Teilnahme an der Betreu-
ungsmaßnahme nicht mehr möglich ist (z.B. bei schwerer Krankheit des Kin-
des oder Umzug der Familie). Der Schulträger hat in Absprache mit der Schule 
darüber hinaus das Recht, den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen zu 
kündigen, wenn das Kind unregelmäßig die OGS besucht, unentschuldigt fehlt 
oder eine Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten in wesentlichen 
Fragen nicht möglich ist (z.B. bei erheblichen Erziehungsschwierigkeiten).

Welche Kinder können an der OGS teilnehmen?

Grundsätzlich alle Schüler der Friedensschule. Sollten Schüler einen Integra-
tionshelfer benötigen, so ist dieser von den Eltern oder dem zuständigen So-
zial- oder Jugendamt zu stellen. Ist dies nicht der Fall, kann eine Aufnahme in 
die OGS nicht erfolgen.

Welche Kosten fallen an?

Ein einkommensabhängiger monatlicher Elternbeitrag; die Festsetzung, die 
Erhebung und der Einzug des Beitrags durch Lastschriftverfahren erfolgt durch 
die Stadt Dormagen. Er ist jeweils für einen vollen Monat zu zahlen, unabhän-



Kontakt

Städtische Gemeinschaftsgrundschule  
FRIEDENSSCHULE

Maria Montessori-Haus
Neusser Straße 13
41542 Dormagen (Nievenheim)
Telefon 0 21 33 9 32 45
Telefax 0 21 33 9 32 60

Astrid Lindgren-Haus
Bergheimer Straße 16
41542 Dormagen (Gohr)
Telefon 0 21 82 70 09
Telefax 0 21 82 90 21

friedensschule@schulen-dormagen.de
www.friedensschule-dormagen.de




